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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §31 Abs3;

FinStrG §31 Abs4;

FinStrG §31 Abs5;

Rechtssatz

Der Regelungsinhalt des § 31 Abs 5 FinStrG besteht darin, daß trotz der im Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten für die

Unterbrechung (Abs 3) und Hemmung (Abs 4) der Frist diese die Länge von zehn Jahren nicht überschreiten solle

(Hinweis Plückhahn, ÖStZ 1994, 261).
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